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Sit fd)riftlicl)or Beantwortung fragen über bte ber

Löhne, SlrbeitSseit, Nationalität ber Arbeiter, 3a 1)1 ber

Lehrlinge, Loljnsufchlag für Übevftunben mtb bergleidjett
uorjulegett.

®ie baljerigen Angaben ftub für ilm bei 2luSfül)rung
ber betreffenben Arbeit ober Lieferung oerbinbtiel).

®ie mit ber 'Ausführung betrauten Uuternebmer haben
bte non ibiten eingegebenen StrbeitSbebingungen auf beut

Arbeitspläne ober in ber Serfftätte an geeigneter ©teile

attjufrîjlagen.
®ie Baubiref'tion ift berechtigt, bic SluSführuug ber

'Arbeiten unb Lieferungen in ben Bkrfftätteu unb Nlaga»
Sitten ' unb auf belt Arbeitsplänen su überwachen, bie

Einhaltung ber ihr gemachten Eingaben buret) ihr gut
fcheineitbe Nîittel su foiitrolliereit unb non ben Arbeiter»
unb Sohnliften Einficht su nehmen.

Art. 25. Unter ben Angeboten, bie nach AuSfd)eibung
ber in Art. 25 aufgezählten ttocl) oerbleibeu, ift für ben

3ufcf)(ag benjenigett ber Borsttg su geben, iuelct;e ©ernähr

für richtige Ausführung bieten unb sugleicl) preiStoürbig
fittb. 93ei Beurteilung ber 'jkeiSwürbigfett ift namentlich

barauf su achten, bafi eiuerfeitS bie greife nicht überfetjt
fittb, anberfeitS aber ein angemeffener Berbicttft beS

Bewerbers su ermarten ift.
3ur Beurteilung ber Eignung unb 'jkeiSwürbigfeit

ber Angebote fanu 'bie Baubiref'tion in ben fyällen, too
fie fiel)

'
sur Beurteilung als nicht auSreicljenb befähigt

eracljtet, ©ac()uerftäubige beisiehen.

Bei mehreren fonft gleichwertigen Angeboten ift beim

jenigen Bewerber ber Borsug su geben, ber non ber
Baubiref'tion fetjon länger feinen großem Auftrag er»

halten hat.
Art. 2(>. Angebote aus beut Auslaub bürfen nur

berüeffichtigt werben, wenn non iuläubifchen Bewerbern
bie Arbeit ober Lieferung nicht ober nur ju wefentlicf)
höherem greife ausgeführt würbe. Unter iuläubifchen
Bewerbern ift bei fonft ungefähr gleichwertigen Auge»
boten ben ©chweiserbttrgorit ber Borsug su geben; bei

Kolleftioeiitgaben ift bie Nationalität ber Teilhaber su
nennen. Ebettfo ift bei fonft ungefähr gleichwertigen
Angeboten benjenigett Bewerbern ber Borsug su geben,
bie'sur Ausführung ber Arbeit hauptfächlid) fcl)weiserifcl)e
Arbeiter oermettben.

Art. 27. Bei ungefähr gleichwertigen Angeboten fittb
bie am Orte ber Ausführung ober beffen Nähe nieber»
gelaffetten ©emerbetreibenben oorsugSweife su berücfficl)»
(igen, wenn fie bie Arbeit int eigenen Betriebe ausführen.

Art. 28. ftollefttueingaben gewerblicher Bereiniguit»
gen fittb womöglich ,gt berücfficl)tigen, fofern ber Bau»

bireftion bie ©enehutiguitg ber Berteilung ber Arbeiten
auf bie eittselitett ©Teilhaber sugeftanben wirb unb fiel)
bie SÜolleftiubemcrbcr uerpflichteu, int $alle oott Nlei»
uungSoerfcl)iebenl)eiteu bie Berteilung itacl) äßeifttng ber
Baubireftioit oorsuueljtueii.

Art. 20. 3ft eine unteilbare Arbeit für einen ein»

Seilten Unternehmer su groß, ober liegen anbete ©rt'iitbe
oor, fie getiteinfani an mehrere Bewerber, bie getrennte
Offerten- eingereicht hoben, su übertragen, fo feist bie

Baubiref'tion nach Anhörung ber in Betracht falleitben
Bewerber bie EiitbeitSpreife für ' bie getttetnfame Ber»
gebung ait eine ober mehrere su bilbenbe JMleftio»
gefellfchaften feft. jyür bte neu feftsnfetsenben greife
hielten biejenigett ber getrennten Offerten als obere ttttb
untere ©reuse. ES fleht ben Bewerbern frei, ber Sollet'»
tiogcfellfcljaft beitreten ober nicl)t.

Art. 30. 3ft feines ber bei öffentlichen unb engem
Konfurrensett in Betracht fontntenben Angebote für an»
ttehntbar su erachten, fo hot bie Ablehnung fäintlicf)er
Angebote su erfolgen, unb es ift, wenn nicht bie frei»
hättbige Bergebttttg ober bie Ausführung itt Negie oor»
gesogen wirb, ein netteS Berfahreti einsuleitett.

Art. 31. Ergibt bie Prüfung ber Eingaben, baff
bttrcl) Niitgbilbuitg eine illogale 'jjreiSfteigerung besweeft
wirb, fo foil bie betreffenbe Arbeit freihättbig oergebett
ober in Negie ausgeführt werben.

Art. 32. ©er Eutfcheib über ben 3ufcl)lag ift mit
Beförberttng herbeisttführeu unb beut ober ben mit beut

3ufcl)tag bebachten Bewerbern befanitt su geben, ©leid)»
Seitig fittb attcl) bie übrigen Bewerber oottt Nefultat ber
Bergebuttg itt Kenntnis su fepett.

Art. 33. D i a cl) erfolgtem 3ufd)lag ift ben Bewerbern
mitzuteilen, baß bie fjufanttnenftellung ber Singebote,
fowie letztere felbft währettb ber bent 3ufd)(ag folgettbett
acht ©age für fie ober ihre Bertreter sut' Einficht auf»
gelegt feien.

®ie Einficht begehreitbeit Bewerber ober bereit Ber»
treter hoben fiel) als foldje su legitimieren.

®ie Slttfloge erfolgt in ber Neget bei berjenigett
SluttSftelle, bei welcher bie ©ubmiffionSunterlagen ein»

gefehett werben founten.

Die Cage öes> Harbiömarftes
hat itt ben lelgteu Nfotiaten feine ioefent(ic()e Beraube»

rung erfahren. ®ie oorbaiibenett SAeugett fittb an»
batteritb gering unb gehen fcl)lanfweg ab. Bas ift int
28 inter tneift fo. Bie SDBoffer fräf te fittb 51t biefer 3afjreS»

Nr, 5U

Vk^dZncl Lc:!i^!2. QZl^p-zpzzZZn-^-ssZs'MKSà^ C.

Veàà un«j Kkàngsstslis: k'ài'kof :: kàlààssy 30

«M»»»»««IM» o^e«p^r»k»ve??v^div Voiop»,i,n-ksummae SEI« »»«»>»>»>«>»,

—«»» »7,4

I^ÎCtsi'ung Vlzgl:

iìîlàltllsctiWpm. lioiumkni. Klàilmn. fi!àw
I»,IIIIIII»I>»»»>>>>»«»>»»>>»»»I>I«»IIII»»II>I«IUII»IIIII

zu schriftlicher Beantivortnng Fragen iiber die Höhe der

Löhne, Arbeitszeit, 'Rationalität der Arbeiter, Zahl der

Lehrlinge, Lohnzuschlag für Überstunden und dergleichen

vorzulegen.
Die daherigen Angaben find für ihn bei Ausführung

der betreffende» Arbeit oder Lieferung verbindlich.
Die mit der Ausführung betrunken Unternehmer haben

die von ihnen eingegebenen Arbeitsbedingungen auf dem

Arbeitsplatze oder in der Werkstätte an geeigneter Stelle
anzuschlagen.

Die Baudirektion ist berechtigt, die Ausführung der
Arbeiten und Lieferungen in den Werkstätten und Magen
zinen und ans den Arbeitsplätzen z» überwachen, die

Einhaltung der ihr gemachten Angaben durch ihr gut
scheinende Mittel zu kontrollieren und von den Arbeiter-
und Lohnlisten Einsicht zu nehmen.

Art, 22, linker den Angeboten, die nach Ausscheidung
der in Art, 22 aufgezählten noch verbleiben, ist für den

Zuschlag denjenigen der Vorzug zu geben, welche Gewähr
für richtige Ausführung bieten und zugleich preiswürdig
sind. Bei Beurteilung der Preiswürdigkeit ist namentlich

daraus zu achten, das; einerseits die Preise nicht übersetzt

sind, anderseits aber ein angemessener Verdienst des

Bewerbers zu erwarten ist.

Zur Beurteilung der Eignung und Preiswürdigkeil
der Angebote kann die Baudirektion in den Fällen, wo
sie sich

'
zur Beurteilung als nicht ausreichend befähigt

erachtet, Sachverständige beiziehe».

Bei mehreren sonst gleichwertigen Angeboten ist dem-

jenigeu Bewerber der Vorzug zu geben, der von der
Baudirektio» schon länger keinen grösser» Austrag er-
halten hat,

Art. 2«>, Angebote ans dem Ausland dürfen nur
berücksichtigt werden, wenn von inländischen Bewerbern
die Arbeit oder Lieferung nicht oder nur zu wesentlich

höherem Preise ausgeführt würde, linker inländischen
Bewerbern ist bei sonst ungefähr gleichwertigen Auge-
boten den Schiveizerbürgern der Vorzug zu geben; bei

Koslektiveingaben ist die Nationalität der Teilhaber zu
nennen. Ebenso ist bei sonst ungefähr gleichwertigen
Angeboten denjenigen Bewerbern der Vorzug zu geben,
die zur Ausführung der Arbeit hauptsächlich schweizerische
Arbeiter verwenden,

Art. 27, Bei ungefähr gleichwertigen Angeboten sind
die am Orte der Ausführung oder dessen Nähe nieder-
gelassene» Gewerbetreibenden vorzugsweise zu berücksich-

tigen, wenn sie die Arbeit im eigenen Betriebe ausführen,
Art. 22. Kollektiveingaben gewerblicher Vereinign»-

gen sind womöglich zu berücksichtigen, sofern der Bau-

direktion die Genehmigung der Verteilung der Arbeiten
auf die einzelnen Teilhaber zugestanden wird und sich
die .Kollektivbeiverber verpflichten, im Falle von Mei
nuugsverschiedenheiten die Verteilung nach Weisung der
Baudirektion vorzunehmen.

Art, 2!l, Ist eine unteilbare Arbeit für einen ein-
zelnen Unternehmer zu gros;, oder liegen andere Gründe
vor, sie gemeinsam an mehrere Bewerber, die getrennte
Offerten eingereicht haben, zu übertragen, so setzt die

Baudirektio» nach Anhörung der in Betracht fallenden
Bewerber die Einheitspreise für'die gemeinsame Ver-
gebung an eine oder mehrere zu bildende Kollektiv
gesellschasten fest. Für die neu festzusetzenden Preise
dienen diejenigen der gelrennten Offerten als obere und
untere Grenze. Es steht den Bewerbern frei, der Kollek-
tivgesellschaft beizutreten oder nicht.

Art, 20, Ist keines der bei öffentlichen und engern
Konkurrenzen in Betracht kommenden Angebote für an-
uehmbar zu erachten, so hat die Ablehnung sämtlicher
Angebote zu erfolgen, und es ist, wenn nicht die frei-
händige Vergebung oder die Ausführung in Negie vor-
gezogen wird, ein neues Verfahren einzuleiten.

Art. 21, Ergibt die Prüfung der Eingaben, daß
durch Ringbildung eine illoyale Preissteigerung bezweckt
wird, so soll die betreffende Arbeit freihändig vergeben
oder in Regie ausgeführt werden,

Art. 22. Der Entscheid über den Zuschlag ist mit
Beförderung herbeizuführen und dem oder den mit dein
Zuschlag bedachten Bewerbern bekannt zu geben. Gleich-
zeitig sind auch die übrigen Bewerber vom Resultat der
Vergebung in Kenntnis zu setzen.

Art, 22, Nach erfolgtem Zuschlag ist den Bewerbern
mitzuteilen, das; die Zusammenstellung der Angebote,
sowie letztere selbst während der dem Zuschlag folgenden
acht Tage für sie oder ihre Vertreter zur Einsicht aus-
gelegt seien.

Die Einsicht begehrenden Bewerber oder deren Ver-
treter haben sich als solche zu legitimieren.

Die Auflage erfolgt in der Regel bei derjenigen
Amtsstelle, bei welcher die Submissionsunterlagen ein-
gesehen werden konnten.

Die Lage des Aarbidmarktes
hat in den letzten Monaten keine wesentliche Neräude-
rung erfahren. Die vorhandenen Mengen sind au-
dauernd gering und gehen schlankweg ab. Das ist im
Winter meist so, Die Wasserkräfte sind zu dieser Jahres-
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Jeit am fleinften, bet Sîarbib6ebatf bagegett am größten,
die fdjett)lehfbeteud)tung nimmt eben trot) oietfacf) gegem
teiliget Slnficljt immet nod) bebeutenbe Sïavbibnteugen in
Slnfprucf), namentlich juttt (Sebtaitd) -in Südterne«.
bet ©cßroeij bürftett heute 7a beS St'avbibs füt S3eteud)=

titng, 7a füt autogene ©cf)weißung oetmenbet metben,
abgefehen uon ben fehl" bebeutenben Wengen, melclje bet
®alffticfftoff=, CSffigfänte ltnb Sdfoholfabrifation bietteit.

die ©chiuierigfeiten bei bet Sïavbibfabvifation metben
auct) täglich eher gtöfiet. der Slohlenmangcl ift notovifd).
Überftüffig, baoou weitet ju fpved)en. das weiß ja jeber

jur ©einige.
die noch oothanbeneit Stöhlen muffen jubetn fcljr

teuet bejahlt metben. ffüt bie Stöhlen beutfc()et .(perfunft
muffen, abgefehen uoit bent Steife, Ülf'tien bet
Sîohtenjentrale in 33afel übetnottimen metben. diejenigen
Sïarbib=fyabrifen bagegen, metdje mit "örennftoff frau=
jöfifcßer obet englifcfiet Sperfunft arbeiten, fittb auch nicht
beffet gefteltt, ba ^teisS uttb fytacht fo t)oclj fmb, baß
bie Stöhle fctjlieplich ebettfo teuet ober noch teurer ju
ftehen fommt als uon bet anbettt Seite Ijet.

$tt neueftet ßeit befitgut bie fd)meijerifcf)en ©aSmerfe
fe.ht tuet .fpoljfohlen, ba fie uiel Spols uetgafeit. (Sin
deil bet §oIjfof)len bient auch jur karbibfabrifation.
Sie ift jebocf) nicht billig, ûnb bei bet fyabrifation beS

SïarbibS bietet fie gemiffe Schmietigl'eiten. infolge ^o=
röfität uerflüchtigt fie fid) ftatf, es mitb beS()alb faft
hoppelt fo uiel .'potatohie als Stöfs oethtauchl, um 3. S3.

100 kg Starbib 31t erjettgen. SBäßrenb man früher 60
bis 70 kg Stöfs nötig hotte, neben 85 kg Stall, fo fiitb
jetjt 100 bis 150 kg fpoljfoblen nötig, um 100 kg Starbib
311 fabrijièren.

(SS ift namentlich in fpinfid)t auf beu Stohleumarft
nicht auSgefcl)loffen, baß uttS bie näcijfte ,ßeit miebetunt
eine (Sthöhung bet Starbibpreife bringen mitb, 3umal
meil bie Slbrietjmer uon Keinen Wengen, unter 5000 kg,
nicht jut Übernahme uon Stohlenaftien angehalten metben
f'önnen, aus praftifchen ©rünbett.

©rohe Wühe ltnb Stuften macht auch bie S3efd)affung
bet füt bie Starbibfabrifation nötigen Stohfeneleftrobcn.
(SS geht ()ier heute auch mie auf uielen anbeten (Schieten,
die nod) erhältlichen (Sleftroben finb nicht blof) teurer,
fonbetn auch fd)lecl)ter als früher, oie enthalten feljt
uiel 2(fd)e. der Slbbtanb an (Sleftroben ift bemnac'h
fel)t bebeutenb.

SBähtenb man früher mit etma 80 bis höi'hftens
40 kg (Sleftrobenuerbtaud) füt eine donne einengten
.Starbibs rechnete, unb gemiffe fyabrit'en fogat mit 10 bis
15 kg (Sleftroben für bie dornte Starbib attSfamcn, be=

KRISTALLSPIEGEL
in feiner Ausführung, in jeder
Schielfart und in jeder Façon mit
vorzüglichem Belag aus eigener
Belegerei liefern prompt, ebenso
alle Arten unbelegte, geschliffene und
— ungeschliffene —

KRISTALLGLÄSER
sowie jede Art Metall - Verglasung
— aus eigener Fabrik —

Ruppert, Singer & Gie, Zürich
Telephon Selnau 717 SPIEGELFABRIK Kanzleistrasse 57

5664

trägt heute bet Slbbranb bis 70 kg pro 1000 kg et-
fcbmofjenes Starbib.

(„Witteilungen beS Sdjwcij. SljetplemSSereinS.")

die dfrtl;,lutupappctt.

ÎJcfcfyreUmnçj 4>er* tfa^lxiuya^eit.
die gafS&aupappsn roetben in uetfchiebenen galj-

größeu geliefert. dte gobrifation erfolgt tn Sahnen uon
5 Weier Sänge unb 1 Weier (Brette, welche In Stollen«
form jum (Serfanb fommen. die galjbaupappen finb
mit präjife ausgeprägten fchroalbenfchmanjfötmigen fpoljl'
faljen oetfeben, weiche einerfeltS als gute Wörtelträger
unb anberfeitS als Buftfanal btenen. 93or alfem ftnb bte

ftaljbaupoppen mit einer uorjügtlchen Slfphaltmaffe burdj
unb burch imprägniert unb fomit miberftanbSfäljig unb
wafferbidjt gegen gäulnts ufw. gemacht

die galjbaupappen finb, wie aus oben ftehenber
Slbbilbung etfichillch, metallartig ftabil, babei fehr leicht;
fie eignen fief) audh ausgezeichnet als Wörtelträger, well
bie kläffe beS WörtelS gleichmäßig uerbunftet, woburch
ein ftfctnharter iBetpuß enifletjt, welker fteß mit ben

jÇal)baupappen fefi uerbtnbet unb uon blefen infolge ber
©chmalbenfchwanjform bauetnb fefigehalten wirb.

Wit wenigen SBorten gefagt: @S gibt wohl fein
beffeteS, einfacheres unb billigeres Wittel, um jeber
geueßtigfett ©Inhalt 3U tun, fet eS an SBänben, deefen
ober fjußböben, als gatjbaupappen.

Jlmueitbuns fecu ^aljbaupa^ycn.
die galjbaupappen werben angewanbt:

jur Sefeitigung unb bauernben drocfenlegung feuchter
^nnenwänbe;

jur Sö-fletbung uon Stußenwänben, fpejleH ber 2Better>

fette bei mofftuen unb gaeßruexfbauten;
jur (Betleibung uon £>oUbauten, woburch btefel6en ein

fchöneS, maffioeS IKuSfehen erhalten;
jur Derftdlimg feuerftcherer, bunftbid)ter, fchaHbärn*

pfenber fjabriK unb ©taUbeden;
jur löerhülung ber ©djwammbtlbung;
3ur Isolierung uon ^Rohrleitungen aller 3lrt;
jur ßerftellung feueiftd)eter dreppen;
jur Tfffoiterung uon ©iSfeÜern;

jur ÇerfieHung gefunber, iroefener ffupöben;
jum ©chuh gegen Fäulnis bei löalfenföpfen, dele^

graphenftangen ufw.;
jur ^etfiellung non iSetonbädhern.

23efeitiötutg u. baitovnbc Cfocfenlcgung fcucl^
tcu 3nnettMninbe ueumittelft ^cil3bc»Jijgrt^cn.

Um feuchte SBänbe troden jit legen, werben biefelben
oielfach mit ifolietenben ïïliiftcichen oetfehen. daS Übel,
alfo bte geuçhtigfeit, rotrb hierburch auf einige 3elt oer»
beeft, aber niemals für bauetnb befäirpft. dte geuchtig»
feit felbft bleibt in ber ÜBanb. dur^h bte Sefleibung ber
feudjten Wanb mit ben fÇaljbaupappen werben £uft>
ifotierfchichten jwifchen ber feuchten SBanb unb ben

galjbaupoppen gebilbet. f)n btefen Suftföhi^ten läßt
man beftänbig Suft jirfutteren. S3efanntli^ ift bie Suft
ber größte getnb jeber geu^tigfett. die fÇaljbaupappen
werben mittetft uerjlnften, breitföpfigen iJtägein an ber
feuchten SBanb befefligt. Sft ber oorhanbene fßuh nldht

ganj motfeh, alfo noch f«ft, fo fönnen bie galjbaupappe«
bireft hierauf genagelt werben, im anbetn gälte muß
b;r ifSuh oorßer abgeßauen werben, dte Siägel werben

Jllnstr. schwetz. Handw. Zeitnug („Meisterblatt")

zeit am kleinsten, der Karbid bedarf dagegen am größten.
Die Azetylàbelenchtung nimmt eben trotz vielfach gegen-
teiliger Ansicht immer noch bedentende Karbidmengen in
kZlnspruch, namentlich zum Gebrauch -in Läterne». In
der Schweiz dürften heute '/» des Karbids für Beleuch-
tuug, Vs für autogene Schiueißung veriveiidet werden,
abgesehen von den sehr bedeutenden Mengen, welche der
Kalkstickstvff-, Essigsäure- und Alkoholfabrikation dienen.

Die Schwierigkeiten bei der Karbidsabrikation werden
auch täglich eher größer. Der Kohlenmangel ist notorisch.
Überflüssig, davon weiter zu sprechen. Das weiß ja jeder
zur Genüge.

Die noch vorhandenen Kohlen müssen zudem sehr
teuer bezahlt werden. Für die Kohle» deutscher Herkunft
müssen, abgesehen von dem hohen Preise, Aktien der
Kohlenzentrale in Basel übernommen werden. Diejenigen
Karbid-Fabriken dagegen, welche mit Brennstoff sran-
zösischer oder englischer Herkunft arbeiten, sind auch nicht
besser gestellt, da Preis und Fracht so hoch sind, daß
die Kahle schließlich ebenso teuer oder »och teurer zu
stehe» kommt als von der andern Seite her.

In neuester Zeit besitzen die schweizerischen Gaswerke
sehr viel Holzkohlen, da sie viel Holz vergasen. Ein
Teil der Holzkohlen dient auch zur Karbidsabrikation.
Sie ist jedoch nicht billig, ünd bei der Fabrikation des
Karbids bietet sie gewisse Schwierigkeiten. Infolge Po-
rösität verflüchtigt sie sich stark, es wird deshalb fast
doppelt so viel Holzkohle als Koks verbraucht, um z. B.
kW kp Karbid zu erzeugen. Während man früher 00
bis 70 k»' Koks nötig hatte, neben 85i kg- Kalk, so sind
jetzt 100 bis 150 kg Holzkohlen nötig, um 100 kg .Karbid
zu fabrizieren.

Es ist namentlich in Hinsicht auf den Kohlenmarkt
nicht ausgeschlossen, daß uns die nächste Zeit wiederum
eine Erhöhung der Karbidpreise bringen wird, zumal
weil die Abnehmer von kleinen Mengen, outer 5,000 Kg,

nicht zur Übernahme von Kohlenaktien angehalten werden
können, aus praktischen Gründen.

Große Mühe und Kosten macht auch die Beschaffung
der für die Karbidsabrikation nötigen Kohlenelektroden.
Es geht hier heute auch wie aus vielen andere» Gebieten.
Die noch erhältlichen Elektroden sind nicht bloß teurer,
sondern auch schlechter als früher. Sie enthalten sehr
viel Asche. Der Abbrand an Elektroden ist demnach
sehr bedeutend.

Während mau früher mit etwa 40 bis höchstens
40 ><(5 Elektrodenverbrauch für eine Tonne erzengten
Karbids rechnete, und gewisse Fabriken sogar mit 10 bis
15> kg Elektroden für die Tonne Karbid auskamen, be-
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trägt heute der Abbrand bis 70 kg pro 1000 kg er-
schmolzenes Karbid.

(„Mitteilungen des Schweiz. Azetylen-Vereins.")

Are Falzbanpappon.

Abschreibung der Halzbauxajlpen.
Die Falzbaupoppen werden tn verschiedenen Falz>

größen geliefert. Die Fabrikation erfolgt tn Bahnen von
5 Meter Länge und 1 Meter Breite, welche in Rollen-
form zum Versand kommen. Die Falzbaupappen sind
mit präzise ausgeprägten schwalbenschwanzsörmigen Hohl-
falzen versehen, welche einerseits als gute Mörtelträger
und anderseits als Luftkanal dienen. Vor allem sind die

Falzbaupoppen mit einer vorzüglichen Asphaltmasse durch
und durch imprägniert und somit widerstandsfähig und
wasserdicht gegen Fäulnis usw. gemacht

Die Falzbaupappen sind, wie aus oben stehender

Abbildung ersichtlich, metallartig stabil, dabei sehr leicht;
sie eignen sich auch ausgezeichnet als Mörtelträger, weil
die Nässe des Mörtels gleichmäßig verdunstet, wodurch
ein stetnharter Verputz entsteht, welcher sich mit den

Falzbaupappen fest verbindet und von diesen infolge der
Schwalbenschwanzform dauernd festgehalten wird.

Mit wenigen Worten gesagt: Es gibt wohl kein

besseres, einfacheres und billigeres Mittel, um jeder
Feuchtigkeit Einhalt zu tun, sei es an Wänden, Decken

oder Fußböden, als Falzbaupappen.

Anwendung der Falzbauj)aj)j>en.
Die Falzbaupappen werden angewandt:

zur Beseitigung und dauernden Trockenlegung feuchter
Innenwände;

zur B-kleidung von Außenwänden, speziell der Wetter-
seite bei massiven und Fachwerkbauten;

znr Bekleidung von Holzbauten, wodurch dieselben ein
schönes, massives Aussehen erhalten;

zur Herstellung feuersicherer/dunstdichter, schalldäm-
pfender Fabrik- und Slalldecken;

zur Verhütung der Schwammbildung:
zur Isolierung von Rohrleitungen aller Art;
zur Herstellung feuersicherer Treppen;
zur Isolierung von Eiskellern;
zur Herstellung gesunder, trockener Fußböden;
zum Schutz gegen Fäulnis bei Balkenköpfen, Tele-

graphenstangen usw.;
zur Herstellung von Betondächern.

Beseitigung n. dauernde Trockenlegung feuch-
ter Innenwände vermittelst Falzbanxapjxm.

Um feuchte Wände trocken zu legen, werden dieselben
vielfach mit isolierenden Anstrichen versehen. Das Übel,
also die Feuchtigkeit, wird hierdurch auf einige Zeit ver--
dcckt, aber niemals für dauernd bekäirpst. Die Feuchtig-
keit selbst bleibt in der Wand. Durch die Bekleidung der
feuchten Wand mit den Falzbaupappen werden Luft-
isolierschichten zwischen der feuchten Wand und den

Falzbaupoppen gebildet. In diesen Luftschichten läßt
man beständig Lust zirkulieren. Bekanntlich ist die Luft
der größte Feind jeder Feuchtigkeit. Die Falzbaupappen
werden mittelst verzinkten, breitköpfigen Nägeln an der
feuchten Wand befestigt. Ist der vorhandene Putz nicht

ganz morsch, also noch fest, so können die Falzbaupappen
direkt hierauf genagelt werden, im andern Falle muß
der Putz vorher abgehauen werden. Die Nägel werden
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